
Landtagsitzung 
vom 30. & Cl. April 194 7 aýýý°; 

a+esa: sssesssssssssssa: sssss: ssssssrssass: cssssss 

$4281812d: 
Alle Abgeordneten 

8e inn: Vormittags 9 Uhr 
pr s" Joh eröffne die heutige Sitzung und begrüsse die girrep bestens, Joh möchte den Protokollführer um Verlesung des Protokolls ersuchen. 
Daß Protokoll Fom wird vorgelesen und gutgeheissen. 
B-- "'r- gi lfemontenr e Im Lawen awerk: 
y ehe: Jch möchte noch anfragen, wie die Sache gehen dlabt 

r en so 1 betr. Zulassung zur Prüfung für Arbeiter, die Im zelenawerk 
als Monteure beschäftigt werden, jedoch keine Lehr- 

zeit absolviert haben, sondern nur praktisch einige Jahre tý tiß waren. 
bS 4ch 

, filer: Solche Leute sollen zu einer Z*ischenprüfung e 
re en unii-auf Grund des di esbez. Ergebni sees dann noch die event. fehlende Lehrzeit absolvieren. 

6b Kindle. Somit würden di e Leute nicht zur Abschlussprüfung 
Zug eZaseen. Es Ist dies auch di e ri chti ge Einstellung. Wenn 
ý'ýron auf besseren nachwuchs geschaut werden soll, darf man $ac- hier nicht zu grosszügig sein. 
p s": Eine diesbez. Grosszügigkeit würde sich zuweit ausdehnen. 

üG and ere Betriebe beschäftigen Hi lfearbei ter wie. zI-B. Gýutav Ospelt zur Herstellung von Tanks. Auch diesen Leuten kýIlute 
es einfallen Absahlusspr 

fung imachen. sßb-loeaerei 
gearbeitet undemöchten 

haben 
gearbeitet 

" Chef: Teilt die Lehrlingskommission auch di ese Ansicht Y 

Ab 
el e: Es sind nicht alle Herren der gleichen Ansicht. Joh 

Aer$" wurde auf der ganzen Linie den Lehrbrief verlangen. Auf der 
aperen Seite wird natürlich ins Fett geführt, dass der Mübß» 
Bauarbeiter die Möglichkeit hat, nach praktischer Tätigkeit 
and ohne Lehrzeit sich zur Abschlussprüfung zu stellen. 
4b&. Schädler: Auf jeden Fall soll eine Zwischenprüfung abge- 
pýmmen wer en. 

$.: Wenn die Lehrlingskommission bestimmte Fälle die eine 
nte edeuten vor Augen hat, kann sie immer noch einen 

eibrechenden Antrag stellen. Im übrigen glaube ich, sind 
die Herren der gleichen Ansi oht , dass die Leute wohl zu einer ZWi sehe nprüfung aber nicht zu einer Abschlussprüfung zugelassen 
werden sollen, 
Wir kommen zur dritten Lesung des 

Bangesetzes 
",, ý++s... --rsrrrr MMr r+"r.. rrrrrýýý.. r rrrrrrrrrrrr+rrý+.. -hrr rrr rrrr 

Aas Besetz wird artikelweise durchgenommen und über jeden 
einzelnen Artikel separat abgestimmt. Die einzelnen Artikel 
werden einstimmig angenommen. 
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PMs": Was die redaktionelle Durchsicht des Gesetzes anbelangt, de 
ich, wenn die Herren damit einverstanden sind, vorschlagen, dass Herr Dr. Ritter zusammen mit der Regierung und Sekr. Bttahel 

als Redakti onekommis sion eingesetzt wird, damit das Gesetz in dieser Hinsicht nochmals genau durchgegangen wird. 
Betr. Art. 3: Hie rwi rd auf den Zwang aufmerksam gemacht, den das Land auf' die Gemeinden auaüben könnte in bezug auf die Autstellung 

ei ner Gemeiniebauordnung. Abg. Kindle verlangt die genaue Festsetzung der Gründe, worauf Abg. Dr. Ritter darauf hinweist, dass diese im Gesetzestext zur Genüge fest- 
ß'9339t seien. Abg. H. Brunhart erwähnt, aase, falle eine Gei nde finanziell schlecht stehe, die Regierung kaum einen 
grossen Zwang auszuüben in der Lage sein, andernfalls sie für die Aufbringung der Mittel besorgt sein müsste. 
Betr Art. 4: Abg. Dr. Ritter beantragt folgende Iýrganzung: 
'" "" ekurs an die Regierung " mit Weiterzugareoht an die '7ezwaltungsbesohwerdeinetanz ", ergriffen werden. 
$$tr. Art. 6: Hier soll -Projekten von- gestrichen werden. 

-e se dann: " Die fürstl. Regierung isst berechtigt, "der 
Ausführung 

von " Bauten etc. In der zweitletzten Zeile soll 
es heissen: " Naturschutz- oder Denkmalschutz. kommisELOn" dass 
somit das Wort "Kommission" nur einmal figusiert. 

Betr. Art. 7&8: Hier wird von Abg. Hoop erwähnt, dass diese 
r'e us rech ei nes Grossbrandes, oder Grosswassers 

sehr grosse Harten in sich schliessen. 

. 
Art g; Abs. 2 dieses Artikels wird gestrichen und zwar der 

it 
tü 

Auckf'mazähllu1 
gegen 

Wohnungsbau ten Brdbeegungeu 
gesichert sein. (m ( 

si qd da, wo wegen der Gefahr von Stein sohleg, Felsstürzen 
u"s. w. die öffentliche Sicherheit nicht gewährleistet Nämm 
ist, zu verbieten. 
Bs wird von sei ten des Abg. Dr. Ritter darauf aufmerksam ge- 
macht 

. dass durch die Schaffung dieses Artikels; eine erhöhte $aftpfli 
cht des Landes heietha entsteht, da ja das Baramt 

U6 Baubewilligungen zu erteilen hat. Von seiten des Reg. Chef 
Wird erwähnt, dass es im ganzen Lande nicht viele Bauten 
k''at, die in jeder Bezihung vor Rhein, Rufe a. s. wo gesichert 
sind. Auch am Tri esenberg welcher sich senkt könnte einmal er das Land eine grosse ache entstehen. Abg. Dr. Ritter 
ist der Ansicht , dass es dem Bauamt überlassen werden soll, 
die Leute auf die Gefahr und die eigene Verantwortung bei 
gefUhrdeten Bauplätzen aufmerksam zu machen. Abs. 2 wird somit 
gestrichen und Abs. 3 wird zu Abs. 2 

Betr Art. 17: Hier soll es im 2. Absatz heissen: "in diesem 
$ugese ss att Bauordnung. 

$etr. Art. 18: Hier tad rd der Abstand von Landstrassen mit 
r. satt 5 eingesetzt. 

$etr Art. 19; Hier soll die Randben rkung lauten; "Ausnahmen" 
' 1r ö en he Bauten wi rd gestrichen) -. ý 
$r Art. "24: Hier soll es heissen: Die Kosten fdr den Bau 
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der in " Art. 23 " genannten Verkehrsanlagen ...... 
BeArt. 

28: Hier wird seitens des Herrn Baurates darauf 
a4fmerksam gemacht, dass der Passuas " die %emei nde erstellt im Hinvernehmen mit dem Bauamt" zu Unannehmliohkei ten führen kÖMute. Bisher hat nämlich das Bauamt die Kanalisationen 
qer llasst. Wenn die Gemeinden nun in einem Fall überhaupt keine Kanalas ati an erstellen vM wollen ? Abg. Dr. Ritter macht jedoch darauf aufmerksam, dass die 
e9enseitige Bühlungsnahme zwischen Land und Gemeinden im 

geregelt ist, sodass hier keine Schwierigkeiten entstehen kbä; e3n. 
12 Uhr Mittagspause - Fortsetzung nachmittags J, 3 Uhr 
$etr* Art. 30: Hier soll der letzte Satz gestrichen werden und zwar: e Erstellung neuer Gitben Im niohtlandwi rtschaft- lichen Betri eb ist gernhmigungspflioht 1g. 
Sei tene Ab g. Kindles wird darauf aufmerksam gemacht , dass 
80W1,98 manche r Arbeiter froh seinwird, wenn er ei ne Jauohe- 

be hat, dpuit er zum Pflanzen wenigestena dieaaa Dünger 
Jauche) hat. Abg. Dr. Ritter ist der Ansicht, dass di ese $eeti 

mmung ev. in die örtlichen Gemeindebauordnungen hinein 
genommen werden können. 
$e. `r, 

_ Art. 31: Hier soll nach öffentliches das Wort "Gewässer" 
ei ngese"ýwerden. 

$etr Art 37: Im dritten Absatz soll es heissen: Art 36 statt 34. 

Letr. Art. 39: Abs. 8/hier soll folgeniermassen ergänzt werden: 
". widrigen ails das Bauamt " nach fruchtloser Aufforderung 

48ch acht Tagen " berechtigt ist, ..... Unter diese Bestimmung 
fallen auch die Bäume entlang den Lanistrassen, diese dürfen 
nicht zu sehr auf die Strasse ausladen, müssen daher entsprechend 
zurückgeschnitten werden. Eine diesbez. Regelung wurde jedoch 
aq erster Linie in ein Strassengesetz hinein gehören, ein 
eOlehes besteht jedoch nicht. Betr. dem Zurückschneiden der 
Zebhäge ist Baurat Vogt der Ansicht, dass die bereits bestehenden 
Zebhäge vom Land zurückgeshnitten werden sollen, hingegen 
Zebhäg e, die neer angelegt würden, müssten die Eigentümer selbst 
schneiden. 

Betr. Art. 40: Hier soll die Randbemerkung zusammengefasst 
wer en` :: Dac rinnen, Abfallrohre, Gehwegrinnen und Schneefänge. 
Letzter Satz in Abs. 2 soll als 4. Absatz separat aufgenommen 
werden. Abs. 3 soll gestrichen werden: "von Neu- und Aufbauten" 
Es beisst dann: 3. An &äch ern , die Auf Strassen, Gehwege, Wege 
Oder Plätze ausladen .... etc. 
Betr. Art. 43: letzte Zeile soll folgendermassen aufgenommen 
Gerden ý" Art. 67 S. R. , 20 der Gewerbeordnung ). 

Betr. Art. 44: hier soll bei 1/a, b, o, nach 7. - , 9. - und 11. - 
das eterzýßhen "m" eingesetzt werden. Bei o) kann " 9. - bis" 
gestrichen werden. 

_ 
ý'ýý. 
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Art. 44/Abs. 2 soll eingesetzt werden : Mit "sohri ftli oher" Zustimmung der Nachbarn ... etw, Der Z. Abschnitt dieses Absatzes soll gestrichen werden (Private Vereinbarungen etc. ) 
Abs. 3 unterste Linie soll, statt gemäss Art. 44 " Art. 45 " 
eingesetzt werden. - 

48 : Abs. 1 soll statt Art. 37, "Art. 39 ei ngesetzt 

Art. 5,4 / Abs. 2 letzter Satz soll gestrichen werden, dagegen 
-Igende Fassung noch hier eingesetzt: "Bei bereits bestehenden Bauten, kann in besonders bertiok- 

sichtigungswiirdig en Fällen vom Bauamt der Einbau von Einzel- 
''ohnräumen über Ställen gestattet werden, wenn hinreichende 
"euer- und gesundhei tapoli zei 1i ehe Sicherungsmassnahmen ge- troffen werden. " 
Abs. 4/2. Zeile ist das wagrecht nur mit einem a zu schreiben. 

Aba. 6/2. Zeile soll statt Absatz 4 "Absatz 5" eingesetzt werden. 

Art. 58 / Abs. 1 Hier soll folgender Satz gestrichen werden Tu; h den nächsten Pumpbrunnen und Quellfassungen wenigstens 6 Mtr. ) Hi efür wird ein 2. XMEKU Absatz in diesen Artikel 
aufgenommen, welcher folgendermassen lautet : 

2. Von Pumpbrunnen und Quellfassungen sollen Abbort- Sank- 
und Jauchegruben in angemessener Entfernur-; gehalten werden. Normal wi rd die Entfernung von solchen mindestens 10 Meter 
und zwar nach dem Grundwassergefälle aufwärts gelegen zu 
betragen haben. 

Abs. 2 di gees Art. wird Abs. 3 und Abs. 3 wird Abs. 4. 
Im 4. Abs. soll in der 3. Zeile nach Wohnstätten noch das 
Wort Quellfassungen aufgenommen werden. 

Was di e öffentliche Trinkwasserversorgung anbelangt, soll 
diese Sache in einem separaten Gesetzesartikel geregelt 
werden. Hierin muss die Bodenbeschaffenheit mitberüoksi ohtigt 
werden. Baurat Vogt wird beauftragt, einen diesbez. Artikel 
bis morgen auszuarbeiten. 

Präsident: Somit möchte ich die heutige Sitzung schliessen, 
als a niemand mehr zum Wort meldet. 

A Marxer. Gaac rein: Joh möchte noch kurz etwas bemerken 
wegen der c _u aau fuhr auf unsere Strassen. Ers in diesen 
Tagen wurden unsere Strassen besohot tert und zwar mit 
sehr grobem Schutt. Wir haben nun den ganzen Sommer das 
Vergnügen, über die mit grobem Schotter belegten Strassen zu 
gehen. 

Baurat Vo : Die verspätete Bescbotterung ist darauf zurück 
zu ren, ass wi r eben zur Sohut tgewi nnu keine Arbei ter 
bekommen haben. Es fehlt eben allgemein an Leuten. 

Ab g_Marxer, Gaaupri n: wenn schon kein anderer Schotter aufzu- 
treiben war, wäre es besser gewesen, die Strassen nicht zu 
beschottern als sie mit solchen Steinen zu belegen. /( 
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S0hluse 
der heutigen Sitzung um 5 Uhr 

F°rtsetzu 
der Sitzung am 1. Mal 1947 vormittags 9 Uhr 

fiesen Alle Abgeordneten mit Ausnahme von g. as er °ý'1 en' erg für welchen Ers. Abg. Chrisostimus Oehrl der Sitzung 
beiwohnt. 

Die Besprechung über das Baugesetz wird fortgesetzt. 
Art 59 (neu) über die öffentliche Trinkwasserversorgung 

eer rtikel soll folgendermassen lauten : 
$rt. 59 öffentliche Trinkwasserversorgung pne r _alb eines Umkreises von 80 Metern von Pumpwerken und Quellfassung 

en far öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, t die Erstellung von Bauten und sonstigen Anlagen jeder Art nur mit besonderer Bewilligung der Regierum gestattet. Solche Ausnahmebewilligungen sind nur zulässig, wenn auf Grund 
j°rliegender besonderer Verhältnisse eine Verunreinigung gls $ýßeschlossen erscheint. 

ei 
r bisherige Art. 59 wird nun Art. 60. Von hier ab verschiebt 

die Artikelzahl jedesmal um eins aufwärts. 
grt1 60 Hier soll die Randbemerkung heissen: Vierställe. 
ý"$" 27-letzter Satz (Das Bauamt kann ... etc. ) 8011 Re- 

'lieb-en w erden. 44.3/ 
5. Zelle soll statt Art. 57 "Art. 58" eingesetzt werden. 

Art- 61 / Hier soll die Randbemerkung bei Abs. 8 "Pfei ler- 
48rputz" gestrichen werden. 
Art" 62: Die Randbemerkung bei diesem Artikel soll lauten: 

euers ärken Pfei lerverputs". gbe" 3/2. Zeile soll "feuerbest5. ndigflr" gestrichen werden. 4bs" 7/2. Zelle soll statt Art. 59 "Art. 63" eingesetzt werden. 
4 rt " 67 Abe. 1 soll lblgend erma s sen 

_ 
lauten : 

ný.. ý u.. a.... .. A +- . »a1... oI a nurn3 '%Tnl lrpenrhniaAan miiR l. tAM 'ro]l7anti A 
gigdeajtbreit 

en eingehalten werden-f 
ý 

aupttreppen einsohli esalith Wangen 1.10 m, Poteste 1.10 m. Ip Gebäuden von nicht mehr als zwei Vollgeschossen dürfen die "riss 
reduziert werden, wie folgt: Treppen 

eins chiesali ch Waren 1. - m, Podeste 1. - m In Einfamilienhäusern können Treppen mit geradem Lauf ein- 
chliesali ch Wangen auf 90 om reduziert werden. 

4"t 71: bei b/3. Zeile soll es statt Dächern "Dachstühlen" 

beisse . 
0/5. Zeile soll es hei saef: g emäss Artikel 36,44 und 45 ... 

soll folgendermasaenlauten: Ptir die Einrichtung von Wohn- 
a. Arbei taraumen in bisher anderweitig benützten Räumlichkeiten� 
9ý hier soll nach dem Wort Senkgruben folgende Ergänzung ange- braobt 

werden: Abfallgruben und Entwässerungsanlagen, Haus- 
klInal 

aattonen.... t) soll lauten: für die Eratellu43 von Einfriedungen mit ýubdamenten 
an öffentlichen Strassen und Wegen. 

Art 74: Abs. 2 soll heissen: Bei Neu- und Umbauten ..... 
ýýý 
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6bs" 9 (statt 10) "Undeutliche und margelhafte Pläne sind zurück zu weisen. " 
grt" 76 Abe 1: Bauherr, Bauleiter und Unternehmer ... etc. 

4.3 Die ausführenden Bauleiter und Unternehmer si nd 
flichtst etc. /zweitletzte Zeile/ wi rd auch der Bau- leer und Unternehmer Straffällig. 

Art. 78: Abs. 2 /1. Satz soll ýlgendermassen lauten: 
l anamt und seinen Organen steht jederzeit das Recht der Baukontrolle und des Zutrittes zu den Gebäuden und Baustellen von gesetzeswegen ZU. 

Abs. 5/ wird gestrichen. (Dem Bauamt sowie Kontrollorganen... ) 

Art. 79: Abs. 1/2. Zeile soll nach öffentlichen Grundes 
o 1endes eingesetzt werden: ( Art. 80) 

S. 2/2. Zeile ist das "oder" zu streichen. 
Art. 81: Abs. 2/2. Zelle soll heissen: sauberem Zustand. 

ný der 7. Zeile soll nach dem Wort Bauherr, Baülei ter ei ng e- setzt werden. 
Art. 82: letzte Zeile soll es heissen: bezw. des Bauamtes 

Art. 84 : Abs. 1/letzte Zeile soll lauten-. 
eý`r essungsgesetz 

, 
Art. 116 S. R., Art. 113 Schlusstitel SR) 

Art. 85: Hier so&1 nach ausnahmsweise das Wort " und " ei nge- 
se werden. 

Art. 86: Abs. 4 wird gestrichen, da diese Sache statt 
ei ne Brei nfachung zu bringen, nur den Rechtszug komplizierter 
Machen wurde, indem bei kleinen Vergehen 2 Rekursinstanzen 
Vorhanden wären, bei gtossen Beträgen jedoch nur eine. 

Art. 87 (id rd als neuer Artikel eingeschaltet) 
ie egi erung ist beauftragt, die zur Durchführung dieses 

Gesetzes erforderlichen Vollzugsvorschriften zue erlassen. 
Präs.: Hier möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass eine 

ed ionskommiss ion noch bestellt werden sollte, um das 
Gesetz nochmals gründlich durchzugehen. Wenn sich niemand 
dagegen ausspricht, möchte Herr Dr. Ritter so freundlich 
Bei n, zusammen mit der Regt erung und Sekretär Biichel sieh 
dieser Aufgabe zu widme 

Art. 8a: Abs. 1 soll heissen: Dieses Gesetzbi wird als nicht 
ringlýeh e rk: lärt und tritt ... etc. ... Im Wiederspruch 

stehende Vorschriften aufgehoben bezw. abgeändert. 

Der 2. Absatz Wi rd zu Absatz 3 

Abe. 3 wird zu Abs. 2 und lautet: Insbeso- nd ere werden 
aufgehoben: Bauordnung vom 14. Juli 1870 (an erster Stelle) 
dann soll es statt Einf. § 69 " Schluss § 69 " heissen. 

Präsident Strub lässt nun über die Gesamtvorlage des 
Gesetzes abstimmen, welche einstimmig angenommen wurde. Ag2 
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-7- 
$-h:, 

_Schädler: 
betr. Geschwindigkeit der landwirtsch. 
Traktoren 

gjerüber 
möxhte ich noch bemerken, dass es Traktorenhalter 

gibt, welche mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern durch das Dorf fahren. Es kommt dann noch vor, dass die F rzeuge von ganz jungen Burschen geführt werden. Wenn nun 
etWas Passiert, wer haftet dann für den Schaden. Alle P rräder müssen versichert sein, aber ein solcher Traktor braucht keine Versicherung. 
n -. ""ureß Ni : Joh werde dafür besorgt sein, dass hier Abhilfe 
ßss a en wi rd. Es kommt vor. dass eben die Motorendrosselung 
weggenommen wird. Es soll jedoch eine diesbez. Kontrolle 
durchgeführt 

werden. 
A. 

abý. ý`nL, xA 1.,,. ý Ti`e lrnnn n1, en tsný. irnmmcfl AflRO h0j jar AhnAhmA 
v�ý 1G i" uo aýu uv uvu . vaývuaaaav. ý ý .. +.. w.. + - --- ý 

68 arrana arsal ha niombj art wi rd und das eaClze Jahr hi nil uroh 
wird die Plombe Weggenommen. 
Präs.: Hat noch jemand etwas anzuführen - wenn nicht möchte 
ode heutige Sitzung schliessen. 

2 luss der Sitzung: mittags j1 Uhr 

Genehm3gt 
asaaassasaaaaaaasassa 

4g 3 
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